
  

  

Aktuelle Steuerinformationen für Ärzte und Zahnärzte 

 

Dezember 2021 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

steigern Haarwurzeltransplantationen nur das körper-

liche Wohlbefinden oder liegt eine begünstigte Heilbe-

handlungsleistung vor? Diese für die Umsatzsteuer re-

levante Frage beantworten wir anhand einer aktuellen 

Entscheidung. Zudem beleuchten wir den Sonderaus-

gabenabzug einer Spende bei einer Zuwendung mit 

konkreter Zweckbindung. Im Steuertipp geht es um 

vom Arbeitgeber übernommene Telefonkosten für Mo-

bilfunkverträge ihrer Arbeitnehmer.  

 
HAARAUSFALL  
Wenn Haarwurzeln ohne therapeutische Zielset-
zung transplantiert werden 
 

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hat kürzlich ent-

schieden, dass Transplantationen von Haarwurzeln zur 

Behandlung von Haarausfall umsatzsteuerpflichtig sind. 

Der Kläger ist ein niedergelassener Chirurg, der sich auf 

die Behandlung von Hautproblemen und insbesondere 

auf die Transplantation von patienteneigenen Haarwur-

zeln spezialisiert hat. Er betrachtete diese Transplanta-

tionen als medizinische Heilbehandlungen, die der 

Umsatzsteuerbefreiung unterlägen. Im Rahmen einer 

Betriebsprüfung kam das Finanzamt jedoch zu dem Er-

gebnis, dass diese Leistungen umsatzsteuerpflichtig 

seien.  

Dem hat das FG zugestimmt, weil es sich um eine kos-

metische Behandlung handle, die dem Regelsteuer-

satz unterliege. Umsätze aus Heilbehandlungen im Be-

reich der Humanmedizin, die im Rahmen der Ausübung 

der Tätigkeit als Arzt durchgeführt würden, seien zwar 

steuerfrei. Eine Haarwurzeltransplantation diene aber 

nicht der Heilung. Eine therapeutische Zielsetzung 

fehle. Die Transplantation führe in erster Linie zu einem 

kosmetisch-ästhetischen Ergebnis. 

 

Auch der Verweis auf die Rechtsprechung des Europä-

ischen Gerichtshofs (EuGH) führe zu keinem anderen 

Ergebnis. Im Jahr 2013 hatte der EuGH entschieden, 

dass kosmetische Eingriffe nur dann umsatzsteuerfrei 

sind, wenn sie Teil einer umfassenden Gesamtbehand-

lung aufgrund einer Krankheit oder Verletzung sind. 

Dieser Auffassung schloss sich 2014 auch der Bundes-

finanzhof (BFH) an. 

Hinweis: Die Revision beim BFH wurde zugelassen. 

 
SPENDE  
Sonderausgabenabzug kann trotz Zweckbindung 
zulässig sein 
 

Spenden und Mitgliedsbeiträge können in der Ein-

kommensteuererklärung mit bis zu 20 % des Gesamt-

betrags der Einkünfte als Sonderausgaben abgezogen 

werden. Damit das Finanzamt die milde Gabe aner-

kennt, muss sie der Förderung mildtätiger, kirchlicher, 

religiöser, wissenschaftlicher oder anderer als beson-

ders förderungswürdig anerkannter Zwecke dienen. 

Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 

ist ein Spendenabzug auch möglich, wenn die Spende 

einer konkreten Zweckbindung unterliegt. 
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Im Streitfall hatte die Klägerin einen bestimmten Hund 

in einem Tierheim in ihr Herz geschlossen. Sie wollte 

dem kaum mehr vermittelbaren Tier durch die dauer-

hafte Unterbringung in einer gewerblichen Tierpension 

helfen. Hierzu übergab sie bei einem Treffen mit der 

Tierpension und einer Vertreterin eines gemeinnützigen 

Tierschutzvereins einen Geldbetrag von 5.000 €. Über 

diesen Betrag stellte der Tierschutzverein der Klägerin 

eine Zuwendungsbestätigung („Spendenbescheini-

gung“) aus. Das Finanzamt und das Finanzgericht (FG) 

lehnten einen Sonderausgabenabzug für die Spende 

gleichwohl ab. 

Der BFH hat die Entscheidung des FG aufgehoben und 

die Sache an das FG zurückverwiesen. Die Bestim-

mung eines konkreten Verwendungszwecks der 

Spende durch die Klägerin steht dem steuerlichen Ab-

zug als Sonderausgabe nicht entgegen. Voraussetzung 

hierfür ist allerdings, dass sich die Zweckbindung im 

Rahmen der vom Tierschutzverein verfolgten steuerbe-

günstigten Zwecke hält. Das FG muss daher in einem 

zweiten Rechtsgang prüfen, ob die Unterbringung des 

Hundes in einer Tierpension der Förderung des Tier-

wohls dient. 

Hinweis: Zwar fehlt die für den Spendenabzug erforder-

liche Unentgeltlichkeit der Zuwendung, wenn eine 

Spende zum Beispiel einer konkret benannten Person 

zugutekommen soll und hierdurch letztlich verdeckt Un-

terhalt geleistet oder eine Zusage erfüllt wird. Hiervon 

war im Urteilsfall jedoch nicht auszugehen, weil der 

„Problemhund“ nicht der Klägerin gehörte. 

 
FREIBETRAG  
Wie wird die Schenkungsteuer bei einer Familien-
stiftung berechnet? 
 

Für die Errichtung einer Familienstiftung gibt es gute 

Gründe: Man möchte seinen Nachlass selbst regeln, die 

Familie absichern oder auch das Vermögen über meh-

rere Generationen hinweg zusammenhalten. Beim 

Übergang von Vermögen auf eine Familienstiftung sind 

für die Erbschaft- oder Schenkungsteuer der Freibetrag 

und die Steuerklasse zu bestimmen. Das Finanzgericht 

Niedersachsen (FG) hat darüber entschieden, ob hier-

bei auch eine im Stiftungsgeschäft als Begünstigte er-

fasste, aber noch nicht lebende Enkelgeneration zu 

berücksichtigen ist. 

Die Klägerin hatte mit ihrem Ehemann eine Familienstif-

tung errichtet. Zweck sollte die angemessene Versor-

gung der Eheleute selbst, ihrer Tochter und weiterer, 

noch nicht geborener Abkömmlinge sein, sofern die vor-

herige Generation weggefallen wäre. Die Stifter übertru-

gen der Stiftung Vermögen im Wert von ca. 443.000 €. 

Im Rahmen der Ermittlung des Freibetrags sah das Fi-

nanzamt als „entferntest Berechtigten“ die weiteren 

Abkömmlinge an. Es ordnete den Vorgang daher der 

Steuerklasse I zu und zog einen Freibetrag von 

100.000 € ab.  

Die Klägerin begehrte aber einen Freibetrag von 

400.000 €, da zurzeit nur ihre Tochter tatsächlich exis-

tiere und es (noch) keine Enkelkinder gebe, die als „ent-

ferntest Berechtigte“ hätten gelten können. 

Das FG hielt ihre Klage für unbegründet. Das Finanzamt 

habe zutreffend auf die potentiell ebenfalls begünstigten 

Enkel und Urenkel der Stifter als „entferntest Berech-

tigte“ abgestellt. Für die Ermittlung des Freibetrags sei 

ausschlaggebend, welche Personen nach der Satzung 

Vorteile aus der Stiftung erlangen könnten. Der Stif-

tungszweck ende nicht schon mit der Begünstigung der 

zum Errichtungszeitpunkt 22-jährigen Tochter. Vielmehr 

seien auch deren noch ungeborene Kinder begünstigt. 

Bei der Bestimmung des Freibetrags kommt es laut FG 

nicht darauf an, ob die Abkömmlinge bereits geboren 

sind. Zu den „entferntest Berechtigten“ gehörten alle 

Personen, die nach der Satzung - auch nur theoretisch 

- in Zukunft aus der Generationenfolge Vorteile aus der 

Familienstiftung erlangen könnten. 

Hinweis: Die Klägerin hat Revision eingelegt, so dass 

die Entscheidung des Bundesfinanzhofs abzuwarten 

bleibt. 

Wir beraten Sie gerne dazu, wie Sie Ihr Vermögen steu-

eroptimiert an nachfolgende Generationen weitergeben 

können. 

 

KINDERGELD  
Wann beginnt und wann endet ein Hochschulstu-
dium? 
 

Mit dem 18. Geburtstag eines Kindes verlieren Eltern 

nicht zwangsläufig den Kindergeldanspruch. Die Famili-

enkassen zahlen die Geldleistung auch noch bis zum 

25. Geburtstag, wenn das Kind in dieser Zeit für einen 

Beruf ausgebildet wird und sich beispielsweise in einer 

Ausbildung oder einem Studium befindet. Der Bundes-

finanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass ein Hoch-

schulstudium kindergeldrechtlich endet, wenn das Kind 

die letzte nach der einschlägigen Prüfungsordnung er-

forderliche Prüfungsleistung erfolgreich erbracht hat 

und ihm sämtliche Prüfungsergebnisse in schriftlicher 

Form zugänglich gemacht wurden. 

Im Streitfall war eine Tochter an einer Hochschule im 

Masterstudiengang „Management“ eingeschrieben. Die 

Hochschule hatte den Abschluss und die Abschlussno-

ten Ende Oktober 2016 online gestellt. Die Zeugnisse 

holte die Tochter aber erst Ende November 2016 per-

sönlich im Prüfungsamt ab. Der BFH stellte hinsichtlich 

der Beendigung des Studiums auf den Zeitpunkt ab, zu 

dem die Hochschule die Abschlussnoten online gestellt 

hatte. Unerheblich sei, wann dem Kind die Prüfungser-

gebnisse mündlich mitgeteilt worden seien, denn dies 

ermögliche dem Kind in der Regel noch keine erfolgrei-

che Bewerbung für den angestrebten Beruf. Auch die 

spätere Aushändigung des Zeugnisses eignet sich nach 

Ansicht des BFH nicht, um kindergeldrechtlich das Ende 

eines Studiums festzulegen. 



Aktuelle Steuerinformationen für Ärzte und Zahnärzte 12/21, Seite 3 

 
Hinweis: Der BFH hat zudem geurteilt, dass ein Hoch-

schulstudium nicht schon mit der Bewerbung für dieses 

Studium beginnt, sondern erst, wenn es tatsächlich 

stattfindet. 

 
GESUNDHEITSANBIETER  
Konkrete Empfehlungen durch den Arzt nur auf Pa-
tientenwunsch 
 

Als Arzt wollen Sie Ihre Patienten nicht nur behandeln, 

sondern auch beraten. Einen Gesundheitsanbieter dür-

fen Sie jedoch nicht ohne weiteres empfehlen. Die Emp-

fehlung eines Anbieters gesundheitlicher Leistungen 

ohne hinreichenden Grund kann sowohl berufsrechtli-

che als auch wettbewerbsrechtliche Konsequenzen mit 

sich bringen. Um einen solchen Wettbewerbsverstoß 

zu beweisen, muss laut Landgericht Köln (LG) jedoch 

dringend auf die korrekte Dokumentation geachtet wer-

den. 

Geklagt hatte ein Sanitätshausbetreiber, der behaup-

tete, ein Orthopäde empfehle unaufgefordert ein kon-

kurrierendes Sanitätshaus. Um dies zu beweisen, hatte 

der Kläger einen Testpatienten in die Praxis des Ortho-

päden geschickt. Dort klagte der Testpatient über 

Schmerzen. Für die daraufhin verschriebenen Einlagen 

wurde ihm vom Orthopäden ein Sanitätshaus empfoh-

len, das in Konkurrenz zum Kläger steht. 

Strittig war jedoch, ob diese Empfehlung auf Bitte des 

Testpatienten erfolgte, wie der Orthopäde in seiner Pa-

tientenkartei vermerkt hatte, oder nicht, wie vom Kläger 

behauptet. Vor Gericht konnte sich der Testpatient nicht 

mehr erinnern, ob er nach einem Sanitätshaus gefragt 

habe. Deshalb war das LG nach Beendigung der Be-

weisaufnahme von der Glaubhaftigkeit der Aussagen 

des Testpatienten nicht überzeugt und wies die Klage 

ab. 

Hinweis: Auf Nachfrage des Patienten dürfen Sie der 

Bitte um eine Empfehlung im Rahmen Ihrer ärztlichen 

Fürsorgepflicht nachkommen und sehr wohl konkrete 

Empfehlungen aussprechen. 

 
DATENSCHUTZ  
Dürfen medizinische Daten noch per Fax verschickt 
werden? 
 

Der Austausch medizinischer Daten zwischen Ärzten ist 

bei vielen Behandlungen unumgänglich. Zu der Frage, 

wie sich dies heutzutage datenschutzkonform bewerk-

stelligen lässt, hat sich der Hessische Beauftragte für 

Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) geäußert. 

Die gängige Praxis, die Unterlagen per Fax zu versen-

den, sieht die Datenschutzbehörde kritisch. Vor allem 

besonders sensible Daten (z.B. Arztbriefe, Laborbe-

funde und Diagnosen) müssen vor dem Zugriff Dritter 

geschützt werden. Dies ist beim Faxversand nicht im-

mer gegeben.  

 

Denn die meisten heute verwendeten Geräte versenden 

das Fax als Datenpaket über das Internet (FoIP), oder 

die Faxe werden automatisiert in E-Mails umgewandelt. 

Diese digitale Versendung ist nur so sicher wie eine un-

verschlüsselte E-Mail. Medizinische Daten dürfen auf 

diese Weise nicht versendet werden, denn dass Dritte 

mitlesen, kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 

Dagegen verwendeten 2019 noch rund 90.000 private 

Haushalte und rund 500.000 Unternehmen Faxgeräte, 

die das Fax über das Telefonnetz versenden. Diese 

analogen Faxe werden dabei über eine individuelle 

Verbindung zwischen Sendegerät und Empfangsgerät 

gesendet. Diese Art der Übermittlung wird vom HBDI 

noch als sicher angesehen. Das analoge Telefonnetz 

wird jedoch voraussichtlich 2022 eingestellt - und damit 

auch die analogen Faxe. 

Hinweis: Wenn genug Zeit ist, sollten Sie medizinische 

Daten per Post versenden. Dies ist der sicherste Weg. 

In manchen Fällen ist jedoch Eile geboten. Das analoge 

Fax ist hierbei bisher das Kommunikationsmittel der 

Wahl. Bis zu dessen Einstellung können medizinische 

Unterlagen auf diese Weise verschickt werden, der 

HBDI jedoch empfiehlt folgende Sicherheitsmaß-

nahme: Der verschickende Arzt soll seinem Kollegen 

telefonisch das Fax ankündigen und die Faxnummer 

überprüfen. So kann er verhindern, dass die sensiblen 

Daten bei einem anderen Faxgerät ankommen und 

dass am Empfangsort Unbefugte die Unterlagen einse-

hen können. 

Hinweis: Als zukunftsfähige Alternative bietet sich Ver-

sand mittels Ende-zu-Ende verschlüsselter E-Mails von 

Arzt zu Arzt an. Die Implementierung solcher Verschlüs-

selungsprozesse in die Praxisabläufe ist zeitaufwendig 

und sollte daher möglichst bald in Angriff genommen 

werden. 
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WERTZUWACHS  
Neues zum Verkauf von Immobilien mit häuslichem 
Arbeitszimmer 
 

Wenn Immobilien des Privatvermögens innerhalb der 

zehnjährigen Spekulationsfrist veräußert werden, 

muss der realisierte Wertzuwachs grundsätzlich als Ge-

winn aus privaten Veräußerungsgeschäften versteuert 

werden. Eine Ausnahme gilt für selbstgenutzte Wohnim-

mobilien. Diese können auch innerhalb der Zehnjahres-

frist steuerfrei veräußert werden. Voraussetzung ist eine 

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken.  

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass auch ein 

zur Erzielung von Überschusseinkünften (z.B. aus 

nichtselbständiger Arbeit) genutztes häusliches Arbeits-

zimmer eigenen Wohnzwecken dient und der Wertzu-

wachs dieses Raums daher nicht besteuert werden darf. 

 
STEUERTIPP  
Wenn der Arbeitgeber die Mobilfunkkosten seiner 
Arbeitnehmer übernimmt 
 

Vorteile des Arbeitnehmers aus 

 der privaten Nutzung von betrieblichen Datenverar-

beitungs- und Telekommunikationsgeräten (z.B. 

Smartphones) sowie deren Zubehör,  

 zur privaten Nutzung überlassenen System- und An-

wendungsprogrammen, die der Arbeitgeber auch in 

seinem Betrieb einsetzt, und 

 den im Zusammenhang mit diesen Zuwendungen 

erbrachten Dienstleistungen 

sind steuerfrei. Das Finanzgericht München (FG) hat 

sich in diesem Zusammenhang mit der Berücksichti-

gung von Telefonkosten für Mobilfunkverträge und dem 

Vorwurf eines Gestaltungsmissbrauchs auseinander-

gesetzt. 

Im Rahmen einer Optimierung ihres Entlohnungssys-

tems beabsichtigte die Klägerin, ihren Mitarbeitern ab 

2015 Sachzuwendungen und Aufwandsentschädigun-

gen zu gewähren. Unter anderem wollte sie ihnen Mo-

biltelefone zur Privatnutzung überlassen. Die Telefone 

sollten im Eigentum der Klägerin verbleiben. Der Kos-

tenersatz sollte steuerfrei bleiben. Hierzu schloss die 

Klägerin Verträge zum Kauf der ursprünglich den Arbeit-

nehmern gehörenden Mobiltelefone ab.  

Die jeweiligen Kaufpreise betrugen zwischen 1 € und 

6 €. Des Weiteren wurde vereinbart, dass die Mobilfunk-

kosten bis zu einer bestimmten Höhe übernommen wer-

den. Die Arbeitnehmer mussten die Kosten nachweisen. 

Der Überlassungsvertrag war an das bestehende Ar-

beitsverhältnis geknüpft. Im Zuge einer Lohnsteuer-Au-

ßenprüfung ging das Finanzamt davon aus, dass die 

Überlassung lohnsteuerpflichtig ist. 

Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Übernahme 

der Telekommunikationskosten für die private Han-

dynutzung der Arbeitnehmer konnte steuerfrei erfolgen. 

Bei den Telekommunikationsgeräten handelte es sich 

um betriebliche Geräte der Arbeitgeberin, die privat ge-

nutzt wurden. Im Streitfall hatte die Klägerin die Geräte 

von den Arbeitnehmern erworben. Sie war damit zivil-

rechtliche und wirtschaftliche Eigentümerin der Geräte 

geworden. Hinsichtlich der Übereignung der Mobiltele-

fone lag auch kein Scheingeschäft vor. Der Steuerfrei-

heit steht auch nicht entgegen, dass die Klägerin für von 

den Arbeitnehmern abgeschlossene und auf deren Na-

men laufende Mobilfunkverträge die Verbindungsent-

gelte übernommen hat. Zu welchem Preis sie ihren Ar-

beitnehmern die Mobiltelefone abgekauft hat, ist eben-

falls unerheblich. Auch einen Gestaltungsmissbrauch 

haben die Richter verneint. 

Hinweis: Das Finanzamt hat Revision beim Bundesfi-

nanzhof eingelegt. 

Gerne informieren wir Sie ausführlich darüber, welche 

steuerfreien Gehaltsextras Sie zur Mitarbeiterbindung 

einsetzen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 


